
tisches Sendungsbewußtsein, urz das Charisma se1Ner Person jefß
Hanns Lilje 1ın verstehbarer Sprache einen Brückenschlag zwischen Kirche
un: Offentlichkeit gelingen, der ber die Nachkriegszeit hinaus prägend
un wegweisend gewirkt hat B1ıs heute ıst damıt eıner Synthese der Weg
gewlesen, die für eine Kirche 1mM espräc. miı1ıt der Welt ın der pannung
zwischen Anpassung un:) Widerstand unverzichtbar und lebensnotwendig
1St
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DIE KUM  CH EREINBARUNG
ZU ECHTFERTIGUNGSLEHR

DISKURS DE  « UTHERFORSCHER

Der Sturm hat sıch einstweilen gelegt. Leidenschaftlich prallten jedoch im Vorteld
der Unterzeichnung VO 31 Oktober 1999 uch ım Vorstand der Luther-Gesell-
cchaft die Überzeugungen auteinander. Eiıne rTuppe wollte ine offizielle tellung
nahme der Gesellschaft die Unterzeichnung erreichen, ıne andere WAar nıcht
bereit, diese mitzutragen. Noch nıe in den etzten Jahren 1st 1 Vorstand erbit-
tert theolog1sc. gestritten worden WwI1e 1 September etzten Jahres 1n Torgau.

Dabei dokumeniert sich ın den jeweiligen Positionen Grundsätzliches über
Grundfragen retormatorischer Theologie. Was gehört Z Identität dieser Theolo
gıef Gehört azu ihre Wirkungsgeschichte als protestantische Kultur? der bleibt
das innerkirchliche Rıngen die Einheit vorrangıg, das den veränderten
Eckdaten VONM heute aut iıne ökumenische Urientierung drängt?

diese der jene Zielvorstellung akzeptabel iSt, entscheidet sich nicht Lu-
ther-Philologie. ES geht Grundannahmen, die ım Widerstreit stehen nicht UL,
WwWas die rage der Unterzeichnung VO  - GE/GoF angeht.

Darum wird 1n der Kontroverse über die rage der Unterzeichnung mehr un!
Grundsätzliches sichtbhar. Mıit dem FEreigni1s VO:  3 Augsburg ist die Sache keineswegs

einen Schlufßpunkt gekommen, allentalls eın Komma. Wır werden Neuaufla-
CI erleben, un! geht dabei nicht eintach die Alternative „»bewahren der
tortschreiben«. ES geht Identität.

Die Redaktion, die ın der lorgauer Debatte selhbst stark engagıiert Wäal, hatte den
Vorschlag gemacht, die beiden kontroversen Positionen sollten iın einem der näch-
Sten Heftte als »KOntra« un: »PTrO« Unterzeichnung pragnant vorgestellt werden.
/Zwel ehemalige Präsidenten, Reinhard Schwarz (München)| un!: Gerhard Müller
(Erlangen)], haben diese Aufgabe dankenswerterweise übernommen.

ESs 1st geplant, die Fragen ZU. Amt, uch ZU etrusamt, die sich AUS der uen
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tisches Sendungsbewußtsein, kurz: das Charisma seiner Person ließ 
Hanns Lilje in verstehbarer Sprache einen Brückenschlag zwischen Kirche 
und Öffentlichkeit gelingen, der über die Nachkriegszeit hinaus prägend 
und wegweisend gewirkt hat. Bis heute ist damit einer Synthese der Weg 
gewiesen, die für eine Kirche im Gespräch mit der Welt in der Spannung 
zwischen Anpassung und Widerstand unverzichtbar und lebensnotwendig 
ist.

Dr. Ronald Uden, Klingerstr. 1, 30655 Hannover

DIE Ö K U M E N I S C H E  V E R E IN B A R U N G  
Z U R  R E C H T F E R T I G U N G S L E H R E  
IM DISKU RS DER L U T H E R F O R S C H E R

Der Sturm  hat sich einstw eilen gelegt. Leidenschaftlich prallten jedoch im  Vorfeld 
der U nterzeichnung vom 31. Oktober 1999 auch im  Vorstand der Luther-Gesell- 
schaft die Überzeugungen aufeinander. Eine Gruppe w ollte eine offizielle Stellung- 
nähm e der Gesellschaft gegen die U nterzeichnung erreichen, eine andere war n icht 
bereit, diese mitzutragen. Noch nie in den letzten Jahren ist im  Vorstand so erbit- 
tert theologisch gestritten worden wie im  September letzten Jahres in Torgau.

Dabei dokum eniert sich in den jeweiligen Positionen Grundsätzliches über 
Grundfragen reformatorischer Theologie. Was gehört zur Identität dieser Theolo- 
gie? Gehört dazu ihre W irkungsgeschichte als protestantische Kultur? Oder bleibt 
das innerkirchliche Ringen um  die Einheit vorrangig, das unter den veränderten 
Eckdaten von heute auf eine ökum enische O rientierung drängt?

Ob diese oder jene Ziel Vorstellung akzeptabel ist, entscheidet sich n icht an Lu- 
ther-Philologie. Es geht um  Grundannahm en, die im  W iderstreit stehen -  n icht nur, 
was die Frage der U nterzeichnung von GE/G0F angeht.

D arum  wird in der Kontroverse über die Frage der Unterzeichnung m ehr und 
Grundsätzliches sichtbar. M it dem Ereignis von Augsburg ist die Sache keineswegs 
an einen Schlußpunkt gekommen, allenfalls an ein Komma. Wir werden Neuaufla- 
gen erleben, und es geht dabei n ich t einfach um  die A lternative »bewahren oder 
fortschreiben«. Es geht um  Identität.

Die Redaktion, die in der Torgauer D ebatte selbst stark engagiert war, hatte den 
Vorschlag gemacht, die beiden kontroversen Positionen sollten in  einem  der näch- 
sten Hefte als »Kontra« und »Pro« U nterzeichnung prägnant vorgestellt werden. 
Zwei ehemalige Präsidenten, Reinhard Schwarz (München) und Gerhard M üller 
(Erlangen), haben diese Aufgabe dankenswerterweise übernom men.

Es ist geplant, die Fragen zum  Amt, auch zum  Petrusam t, die sich aus der neuen
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Studie »(OMMUNuUu10 TUITM1« ergeben, In nächster eıt in Pro un! Kontra für
diese Zeitschrift autzubereiten. Nicht in einselitiger Posıtionlerung, sondern durch
taire Information, NSeTc Leserinnen un! Leser der öffentlichen Diskussi-

beteiligen.

KONTRA

Von Reinhard chwarz

i ıe »C(Gemen1insame otffizielle Feststellung des Lutherischen Weltbundes
un! der Katholischen Kirche« o die 31 190999 1n ugsburz
terzeichnet wurde, ist eın Dokument, das höchste Autmerksamkeit VCJ-

dient, denn bildet SUOZUSagCH den Mantel ZUT „(‚emeiınsamen rklärung
ZUT Rechtfertigungsliehre« Es bestätigt nıicht 11UT die Erklärung, SOI1-
dern interpretiert S1e auch ın offizieller FOrm

Die GOF ll den ın der „erreichten ONsens weıiıter erläutern«, da
mi1ıt »5()« präzıse urc diese oftiziell feststellende Erläuterung
hinsichtlic der Rechtfertigungslehre „die rüheren gegenseıltigen Lehr-
verurteilungen die Lehre der Dialogpartner, wWw1e S$1e ın der (‚emeınsamen
rklärung dargelegt wird, nicht treftfen«. ES ist er prüfen, b die (‚OF
zentralen theologischen Lehren der Retormation gerecht wird oder ob 61€e
diese womöglich verkürzt, den Lehrverurteilungen des Irıienter KON-
z1ils entsprechen und einen Lehrkonsens mı1t der römisch-katholischen
Kirche herzustellen. Dabei geht olgende Sachpunkte:

1 dhie GoOoF entschärtft die retormatorische Lehre VOo bleibenden SUun:
dersein des Christen, der zugleic UuUrc den Glauben, Urc das Vertrau-

auf Christus, eın Gerechttertigter ist Die Crundsünde als eın Besorgt-
eın des Menschen sıch selbst liegt NaCcC Luther| tiefer als alle wil-
lenthichen kte des Menschen. In dieser Tietenschicht bestimmt S1€ als
Uun: des Lebens VUO_r (‚Ott auch das Leben des Christen. LDie GOF behaup-
tet hingegen Anhang, B, Cs könne » AuUs Iutherischer 1ic anerkannt
werden«, dafß die dem Menschen innewohnende »„Begierde« oder
»Konkupiszenz« » Eintfallstor der Sunde werden kann«, die KOnNn-
kupiszenz 1st nicht wesenhaltt ünde, sondern AUS iıhr entsteht Uun: erst
Uurc eigene Willensakte Mıiıt dieser gravierenden Abwandlung des refOr-
matorischen Sündenverständnisses wird die retormatorische Lehre tak
tisch aufgegeben. Deshalb bleibt schr der Oberfläche, wWwWEenll die
(:OF behauptet Anhang, A]), „Lutheraner un Katholiken« können »g -

14.

Studie »Comm unuio sanctorum« ergeben, in nächster Zeit in  Pro und Kontra für 
diese Zeitschrift aufzubereiten. N icht in  einseitiger Positionierung, sondern durch 
faire Information, um  unsere Leserinnen und Leser so an der öffentlichen Diskussi- 
on zu beteiligen.

H .H .

K O N T R A

Von Reinhard Schwarz

Die »Gemeinsame offizielle Feststellung des Lutherischen Weltbundes 
und der Katholischen Kirche« (G0F), die am 31. 10. 1999 in Augsburg un- 
terzeichnet wurde, ist ein Dokument, das höchste Aufmerksamkeit ver- 
dient, denn es bildet sozusagen den Mantel zur »Gemeinsamen Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre« (GER). Es bestätigt nicht nur die Erklärung, son- 
dem interpretiert sie auch in offizieller Form.

Die G0F will den in der GE »erreichten Konsens weiter erläutern«, da- 
m it »so« -  d.h. präzise durch diese offiziell feststellende Erläutemng -  
hinsichtlich der Rechtfertigungslehre »die früheren gegenseitigen Lehr- 
vemrteilungen die Lehre der Dialogpartner, wie sie in der Gemeinsamen 
Erklärung dargelegt wird, nicht treffen«. Es ist daher zu prüfen, ob die G0F 
zentralen theologischen Lehren der Reformation gerecht wird oder ob sie 
diese womöglich verkürzt, um den Lehrvemrteilungen des Trient er Kon- 
zils zu entsprechen und einen Lehrkonsens mit der römisch-katholischen 
Kirche herzustellen. Dabei geht es um folgende Sachpunkte:

i . Die GoF entschärft die reformatorische Lehre vom bleibenden Sün- 
dersein des Christen, der zugleich durch den Glauben, durch das Vertrau- 
en auf Christus, ein Gerechtfertigter ist. Die Grundsünde als ein Besorgt- 
sein des Menschen um sich selbst liegt (nach Luther) tiefer als alle wil- 
!entliehen Akte des Menschen. In dieser Tiefenschicht bestimmt sie als 
Sünde des Lebens vor Gott auch das Leben des Christen. Die GoF behaup- 
tet hingegen (Anhang, 2 B), es könne »aus lutherischer Sicht anerkannt 
werden«, daß die dem Menschen stets innewohnende »Begierde« oder 
»Konkupiszenz« »zum Einfallstor der Sünde werden kann«, d. h. die Kon- 
kupiszenz ist nicht wesenhaft Sünde, sondern aus ihr entsteht Sünde erst 
durch eigene Willensakte. Mit dieser gravierenden Abwandlung des refor- 
matorischen Sündenverständnisses wird die reformatorische Lehre fak- 
tisch aufgegeben. Deshalb bleibt es zu sehr an der Oberfläche, wenn die 
GoF behauptet (Anhang, 2 A), »Lutheraner und Katholiken« können »ge-
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meiınsam den Christen als simul 1ustus eit verstehen«. ECWI:
kann diese Formel beiderseits gebraucht werden. Luthers Theologie VCI-

bindet sich damit jedoch eın anderes Verständnis VO Sündersein des
Christen. Es g1ibt nıcht UL, WI1e die GOF 1l1ler vorgibt, 1ine »beständige (1e-
tährdung, die VOIN der acC. der Uun:! und ihrer Wirksamkeit 1m CHhri-
Sten ausgeht«. 1elImenr bleibt ach retormatorischer Lehre die rund-
sünde des Menschen auch 1m Christen wesenhatt Sünde | DIie entschei-
denden Difterenzen ın der theologischen Lehre VO Menschen werden 1n
der GoF nicht Zu Ausgleich gebracht.

ıe GoF verbindet Anhang, die 1n 15 und 16 gebrauchte
Wendung »„allein auUsSs Cnade« mıt der anderen reformatorischen Formel
»allein Urc Glauben«. Sie fügt 1mM Anschluß 25 hinzu, der
Mensch werde »unabhängig VO  - Werken gerechtfertigt«. Dem scheıin
ach ıst damıit der reformatorischen Lehre echnung und eın
Konsens ber »die Rechtfertigung allein durch den GClauben« erzielt. er
Anschein trugt jedoch, W1e€e das anschliefßende Zaitat AUS Thomas VO  a

Aquin (ISTh H/ 4, ad 3} ze1g' Im Quellenkontext gelesen, besagt das 7i-
tat, die Na: (im ınne übernatürlichen Geschehens) chatfe den Jau-
ben, sowohl den anfänglichen, vorsakramentalen Glauben (fides informis]),
als auch den Glauben, der UrCc die sakramentale rechtfertigende na

seinem Wesen gekommen 1st fides formata) Eın komplexer Gnaden-
begriff umklammert 1er einen doppelten Glaubensbegriff, der weder ın
der einen och 1n der anderen assung mıt dem reformatorischen lau:
bensverständnis identisch ist Rechtfertigung Urc den Glauben meın Je-
doch, retormatorisch verstanden, eın unmittelbar auf das Evangelium be
ZUgCNECS Vertrauen, das dank der Selbstvergegenwärtigung Clottes ın sS£e1-
I1C. Wort die rechtfertigende na ertährt LDhesen rechtfertigenden
CGilauben »„als das Vertrauen ın die göttliche Barmherzigkeit, die Chri
st1 willen die Sünden vergibt«, hat das riıenter Konzil mıiıt dem kirchen-
trennenden Anathema belegt (Can au Rechtftertigungsdekret,

1562) Luther hat sıch hingegen 1N aller chärte dagegen dUSSCSPIO-
chen, daiß der christliche Glaube aufgespalten wird 1n eınen Glauben des
Fürwahrhaltens kirc.  iıcner Lehre und eınen Glauben, der uUuUrc den
kramentalen Vollzug VO  - Taute und Beichte ın der rechtfertigenden (:na:
de vervollkommnet wird. DiIie GOF hat auch diesem un. den Lehr-
konsens 11UT71 erzielt, indem sS1e die reftormatorische Lehre verkürzt hat

Fuür das Verhältnis VOI1 Na und guten Werken, VON Rechtfertigung
und Heiligung tormuliert die GOF Anhang, un!: einen Konsens, der
nicht dem entspricht, w as die reformatorische Theologie VO  - dem recht-
tertigenden Glauben weiß, der als Selbsttäter guter er die
Früchte der Nächstenliebe hervorbringt. Um anzudeuten, wıe retormato-
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meinsam den Christen als simul ins tus et peccator verstehen«. Gewiß 
kann diese Formel beiderseits gebraucht werden. In Luthers Theologie ver- 
bindet sich damit jedoch ein anderes Verständnis vom Sündersein des 
Christen. Es gibt nicht nur, wie die GoF hier vorgibt, eine »beständige Ge- 
fährdung, die von der Macht der Sünde und ihrer Wirksamkeit im Chri- 
sten ausgeht«. Vielmehr bleibt nach reformatorischer Lehre die Grund- 
sünde des Menschen auch im Christen wesenhaft Sünde. Die entschei- 
denden Differenzen in der theologischen Lehre vom Menschen werden in 
der GoF nicht zum Ausgleich gebracht.

2. Die GoF verbindet (Anhang, 2 C) die in GE 15 und 16 gebrauchte 
Wendung »allein aus Gnade« mit der anderen reformatorischen Formel 
»allein durch Glauben«. Sie fügt im Anschluß an GE 25 hinzu, der 
Mensch werde »unabhängig von Werken gerechtfertigt«. Dem Anschein 
nach ist damit der reformatorischen Lehre Rechnung getragen und ein 
Konsens über »die Rechtfertigung allein durch den Glauben« erzielt. Der 
Anschein trügt jedoch, wie das anschließende Zitat aus Thomas von 
Aquin (STh Π/ΙΙ 4,4 ad 3) zeigt. Im Quellenkontext gelesen, besagt das Zi- 
tat, die Gnade (im Sinne übernatürlichen Geschehens) schaffe den Glau- 
ben, sowohl den anfänglichen, vorsakramentalen Glauben (fides informis), 
als auch den Glauben, der durch die sakramentale rechtfertigende Gnade 
zu seinem Wesen gekommen ist (fides formata). Ein komplexer Gnaden- 
begriff umklammert hier einen doppelten Glaubensbegriff, der weder in 
der einen noch in der anderen Fassung mit dem reformatorischen Glau- 
bensverständnis identisch ist. Rechtfertigung durch den Glauben meint je- 
doch, reformatorisch verstanden, ein unmittelbar auf das Evangelium he- 
zogenes Vertrauen, das dank der Selbstvergegenwärtigung Gottes in sei- 
nem Wort die rechtfertigende Gnade erfährt. Diesen rechtfertigenden 
Glauben »als das Vertrauen in die göttliche Barmherzigkeit, die um Chri- 
sti willen die Sünden vergibt«, hat das Trient er Konzil m it dem kirchen- 
trennenden Anathema belegt (Can. 12 zum Rechtfertigungsdekret, 
DH 1562). Luther hat sich hingegen in aller Schärfe dagegen ausgespro- 
chen, daß der christliche Glaube aufgespalten wird in einen Glauben des 
Fürwahrhaltens kirchlicher Lehre und einen Glauben, der durch den sa- 
kramentalen Vollzug von Taufe und Beichte in der rechtfertigenden Gna- 
de vervollkommnet wird. Die GoF hat auch an diesem Punkt den Lehr- 
konsens nur erzielt, indem sie die reformatorische Lehre verkürzt hat.

3. Für das Verhältnis von Gnade und guten Werken, von Rechtfertigung 
und Heiligung formuliert die GoF (Anhang, 2 C und D) einen Konsens, der 
nicht dem entspricht, was die reformatorische Theologie von dem recht- 
fertigenden Glauben zu sagen weiß, der als Selbsttäter guter Werke die 
Früchte der Nächstenliebe hervorbringt. Um anzudeuten, wie reformato-
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rische Theologie die er des »ITLEUC.: Menschen« einem Leben 1n
Verantwortung VOT (iott und ın Glaubensgewißheit zuwelst, se1 erinner

Luthers Vorrede ZU Römerbrief, die miı1t Luthers Bibelübersetzung bis
ın die Neuzeıit un!‘ hbis heute für cdie evangelische Kirche wegweisend sind:
»„[J)as (‚esetz erfüllen heißt, mı1ıt Lust und Liebe SE1NE Werke tun un frei,
ohne des (sesetzes ‚Wang, göttlich und ohl eben, als ware eın esetz
oder Strafe Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige e1s 1Ns Herzrische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in  Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert  an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die mit Luthers Bibelübersetzung bis  in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind:  »Das Gesetz erfüllen heißt, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei,  ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz  oder Strafe, Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ...  Der Geist aber wird nicht anders als allein in, mit und durch den Glauben  an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al-  lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt ... Da-  her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt,  denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein  lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu-  ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns,  das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten  Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen  Kräften und bringt den heiligen Geist mit sich, ... so daß es unmöglich ist,  daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob  gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im-  mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got-  tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade  macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches  der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig  und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu  leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist  es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie  Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7,  7,12-23 und 11,6-23). Der GoF geht es im Blick auf die Gerechtfertigten —  das Gnadenwirken ergänzend - um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang,  2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in  ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den  Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).  4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori-  sche Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der GoF behaup-  tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei-  ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und  die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip,  auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk-  tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen  Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe-  dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß  146Der £15 aber wird nicht anders als allein ın, mmn 1ıt und durch den Clauben

EeSus Christus gegebenrische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in  Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert  an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die mit Luthers Bibelübersetzung bis  in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind:  »Das Gesetz erfüllen heißt, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei,  ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz  oder Strafe, Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ...  Der Geist aber wird nicht anders als allein in, mit und durch den Glauben  an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al-  lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt ... Da-  her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt,  denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein  lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu-  ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns,  das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten  Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen  Kräften und bringt den heiligen Geist mit sich, ... so daß es unmöglich ist,  daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob  gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im-  mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got-  tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade  macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches  der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig  und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu  leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist  es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie  Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7,  7,12-23 und 11,6-23). Der GoF geht es im Blick auf die Gerechtfertigten —  das Gnadenwirken ergänzend - um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang,  2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in  ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den  Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).  4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori-  sche Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der GoF behaup-  tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei-  ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und  die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip,  auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk-  tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen  Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe-  dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß  146SO kommt der Claube nicht, wWeCNnn nıcht al-
lein UrcC ottes Wort Oder das Evangelium, das Christum predigtrische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in  Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert  an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die mit Luthers Bibelübersetzung bis  in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind:  »Das Gesetz erfüllen heißt, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei,  ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz  oder Strafe, Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ...  Der Geist aber wird nicht anders als allein in, mit und durch den Glauben  an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al-  lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt ... Da-  her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt,  denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein  lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu-  ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns,  das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten  Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen  Kräften und bringt den heiligen Geist mit sich, ... so daß es unmöglich ist,  daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob  gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im-  mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got-  tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade  macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches  der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig  und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu  leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist  es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie  Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7,  7,12-23 und 11,6-23). Der GoF geht es im Blick auf die Gerechtfertigten —  das Gnadenwirken ergänzend - um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang,  2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in  ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den  Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).  4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori-  sche Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der GoF behaup-  tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei-  ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und  die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip,  auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk-  tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen  Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe-  dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß  146Da
her kommt CS, da{fß allein der Glaube gerecht macht un das (iesetz erfüllt,
denn bringt den €e1s AdUuSs Christi Verdienst. ]Der Geist aber macht eın
lustiges und freies Herz, wWw1e CS das esetz ordert SO gehen denn die
ten Werke AUS dem Glauben selberrische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in  Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert  an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die mit Luthers Bibelübersetzung bis  in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind:  »Das Gesetz erfüllen heißt, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei,  ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz  oder Strafe, Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ...  Der Geist aber wird nicht anders als allein in, mit und durch den Glauben  an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al-  lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt ... Da-  her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt,  denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein  lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu-  ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns,  das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten  Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen  Kräften und bringt den heiligen Geist mit sich, ... so daß es unmöglich ist,  daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob  gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im-  mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got-  tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade  macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches  der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig  und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu  leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist  es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie  Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7,  7,12-23 und 11,6-23). Der GoF geht es im Blick auf die Gerechtfertigten —  das Gnadenwirken ergänzend - um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang,  2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in  ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den  Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).  4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori-  sche Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der GoF behaup-  tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei-  ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und  die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip,  auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk-  tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen  Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe-  dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß  146Glaube 1st eın göttlich Werk ın uns,
das uUuNs wandelt un IIC gebiert AUS („Ott, Joh III3I un!: ote den alten
Adam, macht uns anl andere Menschen VO  : Herzen, Mut, Sınn un! en
Kräften un: bringt den heiligen €e1s m1t sich,rische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in  Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert  an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die mit Luthers Bibelübersetzung bis  in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind:  »Das Gesetz erfüllen heißt, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei,  ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz  oder Strafe, Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ...  Der Geist aber wird nicht anders als allein in, mit und durch den Glauben  an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al-  lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt ... Da-  her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt,  denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein  lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu-  ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns,  das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten  Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen  Kräften und bringt den heiligen Geist mit sich, ... so daß es unmöglich ist,  daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob  gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im-  mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got-  tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade  macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches  der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig  und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu  leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist  es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie  Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7,  7,12-23 und 11,6-23). Der GoF geht es im Blick auf die Gerechtfertigten —  das Gnadenwirken ergänzend - um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang,  2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in  ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den  Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).  4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori-  sche Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der GoF behaup-  tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei-  ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und  die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip,  auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk-  tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen  Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe-  dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß  146daß unmöglich 1St,
dafß nicht ohne nterla sollte (lutes wirken. Er fragt auch nicht, ob
gute Werke tun sind, sondern ehe ME  — fragt, hat S1€e und ist 11M-
1T 1 Iunrische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in  Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert  an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die mit Luthers Bibelübersetzung bis  in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind:  »Das Gesetz erfüllen heißt, mit Lust und Liebe seine Werke tun und frei,  ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz  oder Strafe, Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ...  Der Geist aber wird nicht anders als allein in, mit und durch den Glauben  an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al-  lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt ... Da-  her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt,  denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein  lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu-  ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns,  das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten  Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen  Kräften und bringt den heiligen Geist mit sich, ... so daß es unmöglich ist,  daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob  gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im-  mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got-  tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade  macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches  der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig  und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu  leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist  es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie  Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7,  7,12-23 und 11,6-23). Der GoF geht es im Blick auf die Gerechtfertigten —  das Gnadenwirken ergänzend - um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang,  2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in  ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den  Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).  4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori-  sche Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der GoF behaup-  tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei-  ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und  die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip,  auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk-  tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen  Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe-  dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß  146GClaube 1st eiıne lebendige, IW  c Zuversicht auf (,Ot.
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leiden, (:Ott 1e und Lob, der ıhm solche Na erzeigt hat SO 1st
unmöglich, er. VO Glauben scheiden, Ja unmöglich, w1e

Brennen un Leuchten VO. Feuer geschieden werden können« (WA /ı
7, 12—2 un: 1,6—23]). 1DDer (‚OF geht 1 1C aut die Gerechttertigten
das Cnadenwirken ergänzend den ufruf, sich »ZuU mühen« Anhang,

C), die Verantwortung, „die Na nıcht verspielen, sondern 1n
ihr leben«, die »Aufforderung, gute Werke TUN« und darin ;den
Clauben üben«, ;das Bewahren der nade« Anhang,

ufsdgesehen, hat die Rechtiertigungslehre für die reformatori-
sche Theologie 1ne umtassendere Bedeutung als die V OIl der (OF behaup-
tetie negatıve Funktion, »e1ın unverzichtbares Krıteritum sSeIN«, dem kel-

Lehre widersprechen dart (Anhang, 3} S1€e 1st vielmehr tür Luther un:
die ıhm olgende Theologie das Hauptstück und das oOrganısıerte Prinzıp,
auf das alle theologische Rede bezogen seın MuUuU: 1ese einz1ıgartıge Funk-
tıon hat Luther der Rechtiertigungslehre als der gebündelten christlichen
Heilsiehre zugeschrieben, nicht einem wissenschattlichen Theoriebe-
ürtnis genugen, sondern weil sich ıhm die Erkenntnis aufdrängte, da{ß
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rische Theologie die guten Werke des »neuen Menschen« einem Leben in 
Verantwortung vor Gott und in Glaubensgewißheit zuweist, sei erinnert 
an Luthers Vorrede zum Römerbrief, die m it Luthers Bibelübersetzung bis 
in die Neuzeit und bis heute für die evangelische Kirche wegweisend sind: 
»Das Gesetz erfüllen heißt, m it Lust und Liebe seine Werke tun und frei, 
ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben, als wäre kein Gesetz 
oder Strafe. Solche Lust aber freier Liebe gibt der heilige Geist ins Herz ... 
Der Geist aber wird nicht anders als allein in, m it und durch den Glauben 
an Jesus Christus gegeben ... So kommt der Glaube nicht, wenn nicht al- 
lein durch Gottes Wort oder das Evangelium, das Christum predigt... Da- 
her kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt, 
denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein 
lustiges und freies Herz, wie es das Gesetz fordert. So gehen denn die gu- 
ten Werke aus dem Glauben selber ... Glaube ist ein göttlich Werk in uns, 
das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh 1,13, und tötet den alten 
Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen 
Kräften und bringt den heiligen Geist m it sich, ... so daß es unmöglich ist, 
daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob 
gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist im- 
mer im Tun ... Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Got- 
tes Gnade ... Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade 
macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches 
der heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig 
und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu 
leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. So ist 
es unmöglich, Werke vom Glauben zu scheiden, ja so unmöglich, wie 
Brennen und Leuchten vom Feuer geschieden werden können« (WA DB 7, 
7,12-23 und 11,6-23). Der G0F geht es im Blick auf die Gerechtfertigten -  
das Gnaden wirken ergänzend -  um den Aufruf, sich »zu mühen« (Anhang, 
2 C), um die Verantwortung, »die Gnade nicht zu verspielen, sondern in 
ihr zu leben«, um die »Aufforderung, gute Werke zu tun« und darin »den 
Glauben zu üben«, um »das Bewahren der Gnade« (Anhang, 2 D).

4. Aufs ganze gesehen, hat die Rechtfertigungslehre für die reformatori- 
sehe Theologie eine umfassendere Bedeutung als die von der G0F behaup- 
tete negative Funktion, »ein unverzichtbares Kriterium zu sein«, dem kei- 
ne Lehre widersprechen darf (Anhang, 3). Sie ist vielmehr für Luther und 
die ihm folgende Theologie das Hauptstück und das organisierte Prinzip, 
auf das alle theologische Rede bezogen sein muß. Diese einzigartige Funk- 
tion hat Luther der Rechtfertigungslehre als der gebündelten christlichen 
Heilslehre zugeschrieben, nicht um einem wissenschaftlichen Theoriebe־ 
dürfnis zu genügen, sondern weil sich ihm die Erkenntnis aufdrängte, daß
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diese Lehre (Gottes eil für den Gottiosen allein Urc. den Christus-
glauben mıiıt eıner entsprechenden biblischen Hermenenutik
einen unvertauschbaren Bezugspunkt bildet für das en des Christen
und die kirchliche Gestalt des Christentums. DDas kommt 1n der (GOF nicht
hinreichend ZU Ausdruck

Könnte 1 Dialog der lutherischen Kirchen mıt der römisch-katholi
schen Kirche e1n Lehrkonsens ermittelt werden, ware das eın ertreuli-
ches rgebnis. DIie Abstriche der reformatorischen Theologie, die jetzt
ın der GOF VOISCNOIMIN: werden, Sind jedoch für den gewünschten KOn-
SCT115 eın er Preıis. S1e reffen die Theologie Luthers 1n ihrem Kern,
Punkten, denen die reformatorische Grundorientierung der evangeli-
schen Christen un der Ilutherischen Kirchen getroffen wird.

Prot Dr eiINNarT:! Schwarz, alzstr 43, XI (ermerng

PR

Von Gerhard Müller

In den „»Schmalkaldischen Artikeln« geht Martın Luther auch auft „das
Amt und Werk Jesu Christi oder uNnseIc Erlösung« e1n. Der Retormator
meınt, der »Hauptartikel« sel, „dafi Jesus Christus, (,Ott und Heır,
E1 ıu uUNSCICT Sunde willen gestorben und 1ISCICT Gerechtigkeit wil-
len auferstanden:, Röm 4u (25) nsere Erlösung 1sSt allein Jesu Christi
Werk »Von diesem Artikel annn INan nıcht weichendiese Lehre — Gottes Heil für den Gottlosen allein durch den Christus-  glauben - zusammen mit einer entsprechenden biblischen Hermeneutik  einen unvertauschbaren Bezugspunkt bildet für das Leben des Christen  und die kirchliche Gestalt des Christentums. Das kommt in der GoF nicht  hinreichend zum Ausdruck.  Könnte im Dialog der lutherischen Kirchen mit der römisch-katholi-  schen Kirche ein Lehrkonsens ermittelt werden, so wäre das ein erfreuli-  ches Ergebnis. Die Abstriche an der reformatorischen Theologie, die jetzt  in der GoF vorgenommen werden, sind jedoch für den gewünschten Kon-  sens ein zu hoher Preis. Sie treffen die Theologie Luthers in ihrem Kern, an  Punkten, an denen die reformatorische Grundorientierung der evangeli-  schen Christen und der lutherischen Kirchen getroffen wird.  Prof. Dr. Reinhard Schwarz, Salzstr, 43, 82110 Germering  PRO  Von Gerhard Müller  L  In den »Schmalkaldischen Artikeln« geht Martin Luther auch auf »das  Amt und Werk Jesu Christi oder unsere Erlösung« ein. Der Reformator  meint, der »Hauptartikel« sei, »daß Jesus Christus, unser Gott und Herr,  sei »um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit wil-  len auferstanden«, Röm 4« (25). Unsere Erlösung ist allein Jesu Christi  Werk. »Von diesem Artikel kann man nicht weichen ... Und auf diesem  Artikel steht alles, was wir gegen den Papst, Teufel und Welt lehren und  leben.« Mit Fragen des Heils darf nicht leichtfertig umgegangen werden.  Nach Luthers Meinung kann Selbst- oder auch nur Miterlösung nicht be-  hauptet werden. »Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre«  (GE) hat also berechtigterweise viel Aufmerksamkeit erfahren.  Aber wie wird das, was hier »Erlösung« genannt wird, im Luthertum  selbst gedeutet? Luther hat zur Erläuterung von »Erlösung« nicht immer  dieselben Formeln benutzt. Wesentlich war ihm, daß »unser Gott und  Herr« diese Erlösung und damit das Heil bewirkt hat — er allein. Wie dies  im einzelnen zu interpretieren sei, darüber wurde unter lutherischen  Theologen heftig gestritten. Noch während er lebte, meinten manche, für  uns Christen sei nur das Evangelium wichtig. Dabei hatte der Wittenber-  ger Professor gefordert, Gesetz und Evangelium zu unterscheiden, sie aber  147Und auft diesem
tikel steht alles, w 2a5 WITr den Papst, Teufel un! Welt lehren und
eben « Mit Fragen des Heils darf nicht leichtfertig INSCHAaANSCI werden.
ach Luthers Meiınung annn Selbst- oder auch LLIUFTF Miterlösung nıcht be.
hauptet werden. »| ıe (:emelnnsame rklärung ZUT Rechttertigungsliehre«
(GE! hat 41sS0 berechtigterweise viel Aufmerksamkeit ertahren.

ber wI1e wird das, w a4s 1er »Erlösung« gCNannt wird, 1 Luthertum
selbst gedeutet?! Luther hat Z.UT Erläuterung VOoO  — „Erlösung« nicht ımmer
dieselben Formeln benutzt. Wesentlich w äal ihm da{ß 2UN5€ (io0tt un
Herr« diese Erlösung und damıit das eil ewirkt hat allein Wilıe dies
1 einzelnen interpretieren sel, darüber wurde Iutherischen
Theologen heftig gestritten. och während €  e, einten manche, tür
uUE15 Christen ge1 11U7 das Evangelium wichtig. Dabei hatte der Wittenber-
SCI Professor gefordert, (‚esetz und Evangelium unterscheiden, S1€e aber
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diese Lehre -  Gottes Heil für den Gottlosen allein durch den Christus- 
glauben -  zusammen mit einer entsprechenden biblischen Hermeneutik 
einen unvertauschbaren Bezugspunkt bildet für das Leben des Christen 
und die kirchliche Gestalt des Christentums. Das kommt in der G0F nicht 
hinreichend zum Ausdruck.

Könnte im Dialog der lutherischen Kirchen mit der römisch-katholi- 
sehen Kirche ein Lehrkonsens ermittelt werden, so wäre das ein erfreuli- 
ches Ergebnis. Die Abstriche an der reformatorischen Theologie, die jetzt 
in der G0F vorgenommen werden, sind jedoch für den gewünschten Kon- 
sens ein zu hoher Preis. Sie treffen die Theologie Luthers in ihrem Kern, an 
Punkten, an denen die reformatorische Grundorientierung der evangeli- 
sehen Christen und der lutherischen Kirchen getroffen wird.

Prof. Dr. Reinhard Schwarz, Salzstr. 43, 82110 Germering

PRO

Von Gerhard Müller

7.

In den »Schmalkaldischen Artikeln« geht Martin Luther auch auf »das 
Amt und Werk Jesu Christi oder unsere Erlösung« ein. Der Reformator 
meint, der »Hauptartikel« sei, »daß Jesus Christus, unser Gott und Herr, 
sei »um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit wil- 
len auferstanden^, Röm 4« (25). Unsere Erlösung ist allein Jesu Christi 
Werk. »Von diesem Artikel kann man nicht weichen ... Und auf diesem 
Artikel steht alles, was wir gegen den Papst, Teufel und Welt lehren und 
leben.« Mit Fragen des Heils darf nicht leichtfertig umgegangen werden. 
Nach Luthers Meinung kann Selbst- oder auch nur Miterlösung nicht he- 
hauptet werden. »Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre« 
(GE) hat also berechtigterweise viel Aufmerksamkeit erfahren.

Aber wie wird das, was hier »Erlösung« genannt wird, im Luthertum 
selbst gedeutet? Luther hat zur Erläuterung von »Erlösung« nicht immer 
dieselben Formeln benutzt. Wesentlich war ihm, daß »unser Gott und 
Herr« diese Erlösung und damit das Heil bewirkt hat -  er allein. Wie dies 
im einzelnen zu interpretieren sei, darüber wurde unter lutherischen 
Theologen heftig gestritten. Noch während er lebte, meinten manche, für 
uns Christen sei nur das Evangelium wichtig. Dabei hatte der Wittenber- 
ger Professor gefordert, Gesetz und Evangelium zu unterscheiden, sie aber

147



nicht trennen ach Luthers Tod wurde diskutiert, ob guteer nöt1ıg
oder aber schädlich ZUT Seligkeit seien. Gefragt wurde auch, ob bei der ETr-
lösung EeSUS Christus SE1INeT göttlichen atur ach ın unNn$s Wohnung neh-
IHNHCH IMUSSeE ere erklärten, die UnNn: sSe1 stark, dafß S16 ach dem
Sündentall 115CICT atur gehöre unı alle berieten sich auf Luther.

DDem wart CS, WwI1e€e WIT sahen, u „das Amt und Werk Jesu Christi« g -
Salg 1ıbt c5 auf die rage, WwI1ıe sich dies beim Menschen auswirkt, VCI-

schiedene Antworten‘ ] )hese könnten eın Zeichen tür die Schwierigkeit
der TODIemMe se1n, aber auch e1ıNnes für 1€. 1 Detail bei UÜbereinstim-
INUNS 1mM Grundsätzlichen. In der „Konftordienformel« VOoO  - 577 versuch-

119  - eıner theologischen Verständigung kommen. Dies ist auch ın
em Maße gelungen. ber die Konkordientormel wurde nıcht VO  - en
lutherischen Kirchen anerkannt. ESs blieb also 1e. 1M Luthertum w1€e
übrigens ın den anderen Kirchen auch!

Aavon mufß ausgehen, Wel die verstehen ıll Hıer en Katholiken
un Lutheraner einen Dialog geführt. Sie en aufeinander gehört und
sich besser verstanden als vorher. S1e en aber auch keinen »FEinheits-
brei« angerührt. Mır gefällt 111 der GE, da{fß festgestellt wird, W as geme1n-
Salılı gesagt werden kann, daß aber auch die unterschiedlichen Akzente
dargelegt werden, die jede eıte allein vertritt, die aber das gemeinsame
Fundament erweıtern und nicht zerstoren

aIiur hatte 111a  ; sich auf Vorarbeiten gestützt, die 1ın verschiedenen
Ländern un!: auch international zwischen Lutheranern un: Katholiken g E
SCHatien worden ES wurde auch nıcht verschwiegen, dafß die Aus-
AaBCII ber Erlösung und Rechtfertigung in den beteiligten Kirchen elr-
schiedlich gewichtet worden Dennoch wurde »„]Jas gemeinsame
Verständnis der Rechtfertigung« skizziert: iblisch, trinitarisch, soteriolo-
gisch, auf EeSUS Christus gegründet. emeınsam wurde tormuliert:
DiIe Rechtfertigungslehre »1St eın unverzichtbares Krıterium, das die g -

Lehre un! Prax1ıs der Kirche unablässig auf Christus hin Orlentleren
1ll.« Es wurde auch nıcht verschwiegen, da{ß weiıterer Klärungsbedarf be
steht ber insgesamt wurde der ONsens als erreicht bezeichnet.

HT

Der Lutherische eitbun akzeptierte diese Ergebnisse. Er tellte aber
auch fest, da{ß besonders ber „den Stellenwert der Rechtfertigungslehre
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nicht zu trennen. Nach Luthers Tod wurde diskutiert, ob gute Werke nötig 
oder aber schädlich zur Seligkeit seien. Gefragt wurde auch, ob bei der Er- 
lösung Jesus Christus seiner göttlichen Natur nach in uns Wohnung neh- 
men müsse. Andere erklärten, die Sünde sei so stark, daß sie nach dem 
Sündenfall zu unserer Natur gehöre -  und alle beriefen sich auf Luther.

Dem war es, wie wir sahen, um »das Amt und Werk Jesu Christi« ge- 
gangen. Gibt es auf die Frage, wie sich dies beim Menschen auswirkt, ver- 
schiedene Antworten? Diese könnten ein Zeichen für die Schwierigkeit 
der Probleme sein, aber auch eines für Vielfalt im Detail bei Übereinstim- 
mung im Grundsätzlichen. In der »Konfordienformel« von 1577 versuch- 
te man zu einer theologischen Verständigung zu kommen. Dies ist auch in 
hohem Maße gelungen. Aber die Konkordienformel wurde nicht von allen 
lutherischen Kirchen anerkannt. Es blieb also Vielfalt im Luthertum -  wie 
übrigens in den anderen Kirchen auch!

II.

Davon muß^ausgehen, wer die GE verstehen will. Hier haben Katholiken 
und Lutheraner einen Dialog geführt. Sie haben aufeinander gehört und 
sich besser verstanden als vorher. Sie haben aber auch keinen »Einheits- 
brei« angerührt. Mir gefällt an der GE, daß festgestellt wird, was gemein- 
sam gesagt werden kann, daß aber auch die unterschiedlichen Akzente 
dargelegt werden, die jede Seite allein vertritt, die aber das gemeinsame 
Fundament erweitern und nicht zerstören.

Dafür hatte man sich auf Vorarbeiten gestützt, die in verschiedenen 
Ländern und auch international zwischen Lutheranern und Katholiken ge- 
schaffen worden waren. Es wurde auch nicht verschwiegen, daß die Aus- 
sagen über Erlösung und Rechtfertigung in den beteiligten Kirchen unter- 
schiedlich gewichtet worden waren. Dennoch wurde »Das gemeinsame 
Verständnis der Rechtfertigung« skizziert: biblisch, trinitarisch, soteriolo- 
gisch, d.h. auf Jesus Christus gegründet. Gemeinsam wurde formuliert: 
Die Rechtfertigungslehre »ist ein unverzichtbares Kriterium, das die ge- 
samte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin orientieren 
will.« Es wurde auch nicht verschwiegen, daß weiterer Klärungsbedarf be- 
steht. Aber insgesamt wurde der Konsens als erreicht bezeichnet.

IIL

Der Lutherische Weltbund akzeptierte diese Ergebnisse. Er stellte aber 
auch fest, daß besonders über »den Stellenwert der Rechtfertigungslehre
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als Krıtermum«, über »Konkupiszenz und un: 1m Gerechtfertigten«
wI1e ber „das Verhältnis VOo  — guten erken und ewahrung der Nnade«
weıtere Klärungen ertorderlich selen. DIe »Antwort der katholischen KI1r-
che« autete: »I Iıie Feststellung, da{ßs CS ‚egıinen Konsens ın Grundwahrhei-
ten der Rechttertigungslehre: gibt, 1st richtig.« ber dann wird tortgefah-
1  3 »Trotzdem ıst die katholische Kirche der Überzeugung, dafß IHan och
nicht VO  — einem weitgehenden Konsens sprechen könne, der jede Ditf-
ferenz zwischen Katholiken und Lutheranern 1m Verständnis der Recht-
fertigung A4USTAUMEeN würde « Unterschiedlich E1 die Interpretation
des »Sündersein(s| des Gerechtfertigten«., Außerdem INuUusse „die Botschaft
VOoO  - der Rechtfertigung organisch 1n das Grundkriterium der ‚regula tidei
einbezogen werden.« DiIie rage ach Rechtiertigung und „neue(r) Schöp-
fung« Sl weıter edenken, wobei „das Sakrament der Buße« In die
Überlegungen einbezogen werden mMusSse In bezug auf diese »I)ivergen-
<c MUSSE och geklärt werden, ob »„»die Verurteilungen des Konzils VUÜ  -

Irient« WIrKIlicC den Partner nicht mehr retten
1ese „Antwort« benennt faktisch eseiben Punkte, die auch der Lu-

therische Weltbund als klärungsbedürftig angesehen hatte ber 1n der
Stellungnahme AuUuSs Rom schien das egatıve das Osıtıve weit über-
wlegen. War das Ja ın Wahrheit eın Neılin?® Vor em eınten viele, der Va-
tikan habe die Autorı1tät des Gesprächspartners 1ın rage gestellt. Denn
hatte formuliert: »„DIie katholische Kirche erkennt die VÜO Lutherischen
un:! untfern!: MenNne grofßse Anstrengung . durch Konsultation der
Synoden den INa  U: COMNSCHSUSc erreichen, SEe1iINeEr Unterschrift
echten kirchlichen Wert geben: CS bleibt allerdings die Frage der
tatsächlichen Autor1täat e1INeEs olchen synodalen Konsenses, heute, aber
auch ın Zukuntt, 1 Leben un: 1ın der Lehre der lutherischen (‚eme1lnn-
schatt C{

Ich gestehe, dafß M1r die Lektüre dieser »AÄAntwort« grofße Schwierigkei-
ten bereitete. in der stand doch, da{fß CS och Diftferenzen gibt warum

wird Jetz g  f als obh Eerst der Vatikan diese Tatsache teststellen mMuUuUS-
se< uLberdem jahrzehntelange Gespräche miıt Lutheranern gveführt
worden. Deren kıirchliche Struktur war ekannt etz die NnternommMe-
{1C11 Anstrengungen »anzuerkennen«, S1€E zugleich aber in ihrem Wert ın
rrage stellen, das schien das espräc. abrupt beenden, obwohl ZU

Schlufß der „Antwort« durchaus »„Perspektiven für die künftige heita g —-
wurden.

Im Junı1 1999 wurde eiıne ergänzende »„CGeme1insame offizielle Feststel-
lung des Lutherischen Weltbundes un: der Katholischen Kirche« OF}
vorgelegt, der eın »Anhang« hinzugefügt worden War. Hıer wurden Fragen
auigegriffen, die e1 Neıten als klärungsbedürftig genannt hatten. Vor 4l
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als Kriterium«, über »Konkupiszenz und Sünde im Gerechtfertigten« so- 
wie über »das Verhältnis von guten Werken und Bewahrung der Gnade« 
weitere Klärungen erforderlich seien. Die »Antwort der katholischen Kir- 
che« lautete: »Die Feststellung, daß es »einen Konsens in Grundwahrhei- 
ten der Rechtfertigungslehre« gibt, ist richtig.« Aber dann wird fortgefah- 
ren: »Trotzdem ist die katholische Kirche der Überzeugung, daß man noch 
nicht von einem so weitgehenden Konsens sprechen könne, der jede Dif- 
ferenz zwischen Katholiken und Lutheranern im Verständnis der Recht- 
fertigung ausräumen würde.« Unterschiedlich sei z.B. die Interpretation 
des » Sündersein( s) des Gerechtfertigten«. Außerdem müsse »die Botschaft 
von der Rechtfertigung organisch in das Grundkriterium der »regula fidei« 
einbezogen werden.« Die Frage nach Rechtfertigung und »neue(r) Schöp- 
fung« sei weiter zu bedenken, wobei »das Sakrament der Buße« in die 
Überlegungen einbezogen werden müsse. In bezug auf diese »Divergen- 
zen« müsse noch geklärt werden, ob »die Verurteilungen des Konzils von 
Trient« wirklich den Partner nicht mehr treffen.

Diese »Antwort« benennt faktisch dieselben Punkte, die auch der Lu- 
therische Weltbund als klärungsbedürftig angesehen hatte. Aber in der 
Stellungnahme aus Rom schien das Negative das Positive weit zu über- 
wiegen. War das Ja in Wahrheit ein Nein? Vor allem meinten viele, der Va- 
tikan habe die Autorität des Gesprächspartners in Frage gestellt. Denn er 
hatte formuliert: »Die katholische Kirche erkennt die vom Lutherischen 
Weltbund unternommene große Anstrengung an, durch Konsultation der 
Synoden den »magnus consensus« zu erreichen, um seiner Unterschrift 
echten kirchlichen Wert zu geben: es bleibt allerdings die Frage der 
tatsächlichen Autorität eines solchen synodalen Konsenses, heute, aber 
auch in Zukunft, im Leben und in der Lehre der lutherischen Gemein- 
schaft.«

Ich gestehe, daß mir die Lektüre dieser »Antwort« große Schwierigkei- 
ten bereitete. In der GE stand doch, daß es noch Differenzen gibt -  warum 
wird jetzt so getan, als ob erst der Vatikan diese Tatsache feststellen müs- 
se? Außerdem waren jahrzehntelange Gespräche mit Lutheranern geführt 
worden. Deren kirchliche Struktur war bekannt. Jetzt die unternomme- 
nen Anstrengungen »anzuerkennen«, sie zugleich aber in ihrem Wert in 
Frage zu stellen, das schien das Gespräch abrupt zu beenden, obwohl zum 
Schluß der »Antwort« durchaus »Perspektiven für die künftige Arbeit« ge- 
nannt wurden.

Im Juni 1999 wurde eine ergänzende »Gemeinsame offizielle Feststei- 
lung des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche« (G0F) 
vorgelegt, der ein »Anhang« hinzugefügt worden war. Hier wurden Fragen 
aufgegriffen, die beide Seiten als klärungsbedürftig genannt hatten. Vor al-
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lem aber wurde VO  . den „»beiden Dialogpartnern« gesprochen. Im »An-
Nang« wurde festgestellt, daifiß VOoO  - 0OMs »Antwort« „die Autorität
rischer Synoden« nicht in Zweitel BEZOBENI werden 8} »Dıie Katholische
Kirche und der Lutherische Welthbund haben den Dialog als gleichberech-
ıgte Partnerlem aber wurde von den »beiden Dialogpartnern« gesprochen. Im »An-  hang« wurde festgestellt, daß von Roms »Antwort« »die Autorität luthe-  rischer Synoden« nicht in Zweifel gezogen werden solle. »Die Katholische  Kirche und der Lutherische Weltbund haben den Dialog als gleichberech-  tigte Partner ... begonnen und geführt.« Das machte den Weg frei zur Un-  terzeichnung der GE, der GoF und des »Anhangs«,  IV  Damit war das Ende des Weges natürlich noch nicht erreicht. Wie in jeder  Wissenschaft, so muß auch in der Theologie weitergearbeitet werden.  Aber daß heute zwischen Katholiken und Lutheranern vieles anders gese-  hen wird als früher, das ist unbestreitbar. Entscheidend war auch nie, ob  kluge Köpfe kluge Erkenntnisse hatten, sondern ob in den Gemeinden das  anerkannt wurde, was einzelne gedacht, oder auch, was Synoden festge-  stellt hatten. Man kann sogar fragen, ob am Anfang die Lehre steht und  dann daraus der Glaube erwächst oder ob zunächst das Gebet, die Fröm-  migkeit da ist, die aus dem Hören auf Gott erwachsen ist. Daß die Lehre  erst die Folge des Gebetes ist, wird jedenfalls von einem alten Wort be-  hauptet: lex orandi, lex credendi. Wenn es richtig ist, daß das Gebetete  dann geglaubt wird, dann hat die Entwicklung in den ökumenischen Got-  tesdiensten, die Katholiken und Lutheraner gemeinsam feiern, schon lan-  ge Kirchen und Theologen überholt.  Der Bischof von Mainz, Professor Dr. Dr. Karl Lehmann, hat in einem  »Hirtenwort ... zur Österlichen Bußzeit 2000« im Hinblick auf die »öku-  menische Vereinbarung über die Rechtfertigungslehre« formuliert: »Es  geht erstens um die alleinige Initiative Gottes und nicht um unser Tun;  zweitens ist Gottes Zuwendung an keine Voraussetzung gebunden, sie ist  bedingungslos und reine Gnade; drittens kann der gottferne Mensch diese  neue Gerechtigkeit allein im Glauben empfangen.« Hier wird deutlich,  wie stark ein Thema aufgegriffen wird, das früher von uns als unsere Be-  sonderheit, unser Proprium verstanden worden war. Es kann aber nur gut  sein, wenn »das Amt und Werk Jesu Christi« allgemein recht verstanden  und rein gepredigt wird. Ein Schritt auf diesem Weg ist der katholisch-lu-  therische Dialog über »unsere Erlösung« durch Jesus Christus,  Landesbischof i. R. Prof. Dr. Gerhard Müller, Sperlingstr. 59, 91056 Erlan-  gen  150begonnen un: geführt.« LDas machte den Weg frei ZUT Un-
terzeichnung der GE, der (G.OF un des »Anhangs«.

amı wWäal das Ende des eges natürlich och nicht erreicht. Wiıe in jeder
Wissenschaftt, mu auch 1ın der Theologie weitergearbeitet werden.
ber dais heute zwischen Katholiken und Lutheranern vieles anders SC  -
hen wird als trüher, das 1st unbestreitbar. Entscheidend wWäal auch nıe, ob
kluge Köpfe kluge Erkenntnisse hatten, sondern ob 1n den CGemeinden das
anerkannt wurde, w as einzelne gedacht, oder auch, W d Synoden festge-
stellt hatten. Man ann iragen, ob Anfang die Lehre steht un!
dann daraus der Claube erwächst oder OD zunächst das ebet, die FrOom-
migkeit da 1st, die aUus dem Hören auft (‚oOtt erwachsen 1st Daiß die Lehre
erst die Folge des Gebetes 1Sst, wird jedenfalls V  - eiınem alten Wort be
hauptet: lex orandı, lex credend.i. Wenn richtig 1St, da(ß das Gebetete
dann geglaubt wird, dann hat die Entwicklung in den ökumenischen (:ot-
tesdiensten, die Katholiken un: Lutheraner gemeiınsam feiern, schon lan-

Kirchen un: Theologen uberho
Der Bischot VOIN Maınz, Professor Lr Dr Karl Lehmann, hat ın einem

»„»Hırtenwortlem aber wurde von den »beiden Dialogpartnern« gesprochen. Im »An-  hang« wurde festgestellt, daß von Roms »Antwort« »die Autorität luthe-  rischer Synoden« nicht in Zweifel gezogen werden solle. »Die Katholische  Kirche und der Lutherische Weltbund haben den Dialog als gleichberech-  tigte Partner ... begonnen und geführt.« Das machte den Weg frei zur Un-  terzeichnung der GE, der GoF und des »Anhangs«,  IV  Damit war das Ende des Weges natürlich noch nicht erreicht. Wie in jeder  Wissenschaft, so muß auch in der Theologie weitergearbeitet werden.  Aber daß heute zwischen Katholiken und Lutheranern vieles anders gese-  hen wird als früher, das ist unbestreitbar. Entscheidend war auch nie, ob  kluge Köpfe kluge Erkenntnisse hatten, sondern ob in den Gemeinden das  anerkannt wurde, was einzelne gedacht, oder auch, was Synoden festge-  stellt hatten. Man kann sogar fragen, ob am Anfang die Lehre steht und  dann daraus der Glaube erwächst oder ob zunächst das Gebet, die Fröm-  migkeit da ist, die aus dem Hören auf Gott erwachsen ist. Daß die Lehre  erst die Folge des Gebetes ist, wird jedenfalls von einem alten Wort be-  hauptet: lex orandi, lex credendi. Wenn es richtig ist, daß das Gebetete  dann geglaubt wird, dann hat die Entwicklung in den ökumenischen Got-  tesdiensten, die Katholiken und Lutheraner gemeinsam feiern, schon lan-  ge Kirchen und Theologen überholt.  Der Bischof von Mainz, Professor Dr. Dr. Karl Lehmann, hat in einem  »Hirtenwort ... zur Österlichen Bußzeit 2000« im Hinblick auf die »öku-  menische Vereinbarung über die Rechtfertigungslehre« formuliert: »Es  geht erstens um die alleinige Initiative Gottes und nicht um unser Tun;  zweitens ist Gottes Zuwendung an keine Voraussetzung gebunden, sie ist  bedingungslos und reine Gnade; drittens kann der gottferne Mensch diese  neue Gerechtigkeit allein im Glauben empfangen.« Hier wird deutlich,  wie stark ein Thema aufgegriffen wird, das früher von uns als unsere Be-  sonderheit, unser Proprium verstanden worden war. Es kann aber nur gut  sein, wenn »das Amt und Werk Jesu Christi« allgemein recht verstanden  und rein gepredigt wird. Ein Schritt auf diesem Weg ist der katholisch-lu-  therische Dialog über »unsere Erlösung« durch Jesus Christus,  Landesbischof i. R. Prof. Dr. Gerhard Müller, Sperlingstr. 59, 91056 Erlan-  gen  150ZurTr ÖOsterlichen Rußzeit O0O0O« 1mM 1INDI1IC auf die »Öku-
menische Vereinbarung ber die Rechtfertigungslehre« tormuliert: „ES
geht erstens die alleinige Inıtlıatıve ottes un: nicht Iun;
zweıtens 1st Ottes Zuwendung keine Voraussetzung gebunden, S1e 1st
bedingungslos un! reine nade; drittens annn der gottiferne Mensch diese
TICUC Gerechtigkeit allein 1mM Clauben empfangen.« Hıer wird eutlich,
w1e stark eın Thema aufgegriften wird, das früher VO  ‘ uns als MN1SsSscCIE Be-
sonderheit, roprium verstanden worden WAarl. Es annn aber 1Ur gut
se1N, wWenn „das Amt un: Werk Jesu Christi« allgemein recht verstanden
und rein gepredigt wird. Eın chritt auf diesem Weg 1st der katholisch-Iu
therische Dialog ber »UunNnseTE Erlösung« uUurc ESUS Christus.

Landesbisch Proft Dr Gerhard üller, Sperlingstr 59, 9105 Ylan-
CIl
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lern aber wurde von den »beiden Dialogpartnern« gesprochen. Im »An- 
hang« wurde festgestellt, daß von Roms »Antwort« »die Autorität luthe- 
rischer Synoden« nicht in Zweifel gezogen werden solle. »Die Katholische 
Kirche und der Lutherische Weltbund haben den Dialog als gleichberech- 
tigte Partner ... begonnen und geführt.« Das machte den Weg frei zur Un- 
terzeichnung der GE, der G0F und des »Anhangs«.

IV.

Damit war das Ende des Weges natürlich noch nicht erreicht. Wie in jeder 
Wissenschaft, so muß auch in der Theologie weitergearbeitet werden. 
Aber daß heute zwischen Katholiken und Lutheranern vieles anders gese- 
hen wird als früher, das ist unbestreitbar. Entscheidend war auch nie, ob 
kluge Köpfe kluge Erkenntnisse hatten, sondern ob in den Gemeinden das 
anerkannt wurde, was einzelne gedacht, oder auch, was Synoden festge- 
stellt hatten. Man kann sogar fragen, ob am Anfang die Lehre steht und 
dann daraus der Glaube erwächst oder ob zunächst das Gebet, die Fröm- 
migkeit da ist, die aus dem Hören auf Gott erwachsen ist. Daß die Lehre 
erst die Folge des Gebetes ist, wird jedenfalls von einem alten Wort be- 
hauptet: lex orandi, lex credendi. Wenn es richtig ist, daß das Gebetete 
dann geglaubt wird, dann hat die Entwicklung in den ökumenischen Got- 
tesdiensten, die Katholiken und Lutheraner gemeinsam feiern, schon lan- 
ge Kirchen und Theologen überholt.

Der Bischof von Mainz, Professor Dr. Dr. Karl Lehmann, hat in einem 
»Hirtenwort ... zur Österlichen Bußzeit 2000« im Hinblick auf die »öku- 
menische Vereinbarung über die Rechtfertigungslehre« formuliert: »Es 
geht erstens um die alleinige Initiative Gottes und nicht um unser Tun,· 
zweitens ist Gottes Zuwendung an keine Voraussetzung gebunden, sie ist 
bedingungslos und reine Gnade,· drittens kann der gottfeme Mensch diese 
neue Gerechtigkeit allein im Glauben empfangen.« Hier wird deutlich, 
wie stark ein Thema aufgegriffen wird, das früher von uns als unsere Be- 
Sonderheit, unser Proprium verstanden worden war. Es kann aber nur gut 
sein, wenn »das Amt und Werk Jesu Christi« allgemein recht verstanden 
und rein gepredigt wird. Ein Schritt auf diesem Weg ist der katholisch-lu- 
therische Dialog über »unsere Erlösung« durch Jesus Christus.

Landesbischof i. R. Prof. Dr. Gerhard Müller, Sperlingstr. 59, 91056 Erlan- 
gen
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